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Das PHC-Team hatte Grund zum Feiern:

Herr Schlesinger hat sein Triales Studium erfolg-
reich abgeschlossen und ist nun Bachelor of Laws 
(LL.B).

Herr Haeger hat seine Prüfung zum Steuerfa-
changestellten erfolgreich abgeschlossen.

Bleiben Sie gesund

Sabine Feilbach

Hannover, im September 2022
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Liebe Leserinnen und Leser,

Energiepreispauschale, Grundsteuererklärungen 
oder die – mittlerweile verschobenen – Schluss-
rechnungen der Coronahilfen sind momentan nur 
einige Themen, die uns beschäftigen.

Näheres zu den Grundzügen der Energiepreis-
pauschal haben wir im Kreisel für Sie zusammen-
gestellt. Mit den Grundsteuererklärungen werden 
wir uns erst Ende September/Anfang Oktober in-
tensiv beschäftigen, da es hier immer noch Proble-
me mit den Programmen gibt und wir uns bei der 
ohnehin hohen Arbeitsbelastung nicht mehrfach 
mit diesem Thema beschäftigen möchten.

Die Schlussrechnung der Coronahilfen ist auf-
geschoben - trotzdem ist jetzt schon abzusehen, 
dass Sie zu unerwarteten Rückzahlungsverpflich-
tungen führen kann, da auch für die ersten Hilfen 
die Regeln (FAQs) gelten sollen, die erst bei der 
letzten Förderung (Überbrückungshilfe IV) ein-
geführt wurden.
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Der diesjährige Betriebsausflug führte uns vom 
19. Mai an für drei Tage in die Hansestadt Lü-
beck. Die Anreise verlief trotz knapp bemessener 
Umsteigezeit in Hamburg reibungslos, sodass wir 
bereits um kurz nach 10 Uhr am Lübecker Haupt-
bahnhof eintrafen und unser Gepäck im vis-à-vis 
gelegenen Hotel abgeben konnten.

Ohne große Verzögerung ging es mit zwei Groß-
raumtaxen über die vielbefahrene A1 in den 
Hansa-Park, der bereits von außen bei hervor-
ragendem Wetter einen kurzweiligen Tag ver-
sprach. Das PHC-Team zeigte sich ohne Scheu 
beim Nutzen der Fahrangebote und profitierte 
dabei aufgrund des Wochentages von durchweg 
kurzen Wartezeiten. Mit fortschreitender Tages-
zeit nahm auch die Sonnenintensität zu, weshalb 
die Wildwasserfahrgeschäfte gerade recht kamen. 
Noch nicht wieder vollends trocken ging es gegen 
17 Uhr zurück ins Hotel. Das Wasser sollte uns 
noch ein weiteres Mal begegnen, diesmal jedoch 
weniger herzlich willkommen. Der Plan, das Re-
staurant per 15-minütigem Fußmarsch zu errei-
chen, wurde schleunigst überdacht, als ein heftiger 
Regenschauer dafür sorgte, dass schon der kurze 
Weg ums Hotel herum zum Lübecker ZOB aus-
reichte, um Schuhe, Hosen und Jacken zu durch-
nässen. Nichtsdestotrotz ein gelungener Einstieg 
in den Ausflug.

Den Freitag ließen wir gemütlich angehen und 
genossen an Bord der MS Hanse, die uns über die 
Trave nach Travemünde brachte, die Landschaft 
und das Wetter. Die anschließende Hafenrund-
fahrt in Travemünde enttäuschte ein wenig auf-

grund der Tatsache, dass ein großer Bereich der 
Bucht zu dieser Jahreszeit aus Tierschutzgrün-
den nicht befahren wird und wir die informati-
ven Durchsagen unseres Kapitäns nun ein zweites 
Mal innerhalb einer halben Stunde vernahmen. 
Die Stimmung im Team blieb von dieser Tatsa-
che aber unberührt und ein Strandspaziergang 
sowie Fischbrötchen und Softeis auf der Trave-
münder Flaniermeile rundeten den Ausflug sehr 
gut ab. Am frühen Nachmittag ging es mit dem 
Bus zurück Richtung Hotel, von wo aus alsbald 
die nächste Unternehmung anstand. Denn zu je-
dem Städtetrip gehört eine Stadtführung – und 
wir entschieden uns für die Lubeca Mystica, eine 
„mystische Tour zu schaurigen Orten“. In knapp 
zwei Stunden erfuhren wir einiges über die grau-
sigen Bräuche des mittelalterlichen Lübecks 
und skurrile Geschichten, die sich im Laufe der 
Jahrhunderte ereigneten und in der Bevölkerung 
als Schauermärchen etablierten. Diese spannen-
de Stadtführung der etwas anderen Art endete 
schließlich an unserem Restaurant, an dessen Be-
such sich noch die Erkundung des in der Nähe 
stattfindenden Bierfests anschloss, bevor es im 
abendlichen Regen zurück ins Hotel ging.

Unseren Abreisetag starteten wir im Niederegger 
Fabrikverkauf, bevor in lockeren Kleingruppen 
die Lübecker Innenstadt erkundet wurde. Mittags 
trafen wir uns dann im Café Niederegger auf Kaf-
fee & Kuchen wieder, bevor uns vom Cafédirektor 
persönlich eine halbstündige Führung durch das 
hauseigene Marzipan-Museum gegeben wurde. 
Nun war es an der Zeit, um ruhigen Schrittes un-
ser Gepäck aus dem Hotel zu holen und uns zum 
Bahnhof zu begeben. Die Rückfahrt verlief ohne 
große Ereignisse, sodass ein schöner Betriebsaus-
flug am frühen Samstagabend zu seinem Ende 
fand.      
Thomas Sautter

der KREISEL  3.-2022
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Schwerpunktthema

Allgemeines / Begriff    
Die Energiepreispauschale ist eine Einmalzah-
lung, die Anspruchsberechtigten nur für den Ver-
anlagungszeitraum 2022 gewährt wird. Die Höhe 
der Energiepreispauschale beträgt insgesamt 
300,00 Euro.

Anspruchsberechtigung   
Einen Anspruch auf die Energiepreispauschale 
haben ausschließlich unbeschränkt Steuerpflichti-
ge, die im Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte 
aus den folgenden Einkünften erzielen:

 �  Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

 �  Einkünfte aus Gewerbebetrieb

 �  Einkünfte aus selbstständiger Arbeit

 �  Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Voraussetzung für die Gewährung der Energie-
preispauschale ist eine aktive Tätigkeit.

Personen, die ausschließlich Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung, Einkünfte aus Kapi-
talvermögen oder sonstige Einkünften wie Renten 
und Versorgungsbezügen erzielen, haben keinen 
Anspruch auf die Energiepreispauschale.

Die Energiepreispauschale steht jedem An-
spruchsberechtigten nur einmal zu. Das gilt auch, 
wenn im Jahr 2022 Einkünfte aus mehreren (ver-
schiedenen) Tätigkeiten erzielt wurden.

Entstehung des Anspruchs   
Gesetzlich geregelt ist, dass der Anspruch auf die 
Energiepreispauschale am 01. September 2022 
entsteht. Der 01. September 2022 markiert aber 
keinen Stichtag für die Anspruchsvoraussetzun-
gen. Anspruch auf die Zahlung hat jeder, der im 
Laufe des Jahres 2022 die Voraussetzungen erfüllt 
hat.

Festsetzung mit der Einkommensteuerveranla-
gung      
Die Energiepreispauschale wird im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung 2022 festgesetzt, 
wenn eine Steuererklärung abgegeben wird und 

die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Ein be-
sonderer Antrag ist nicht erforderlich.

Wurde die Energiepreispauschale bereits vom 
Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer ausgezahlt, 
erfolgt keine Festsetzung. Bei Arbeitnehmern 
erfolgt eine Festsetzung nur in der Veranlagung, 
wenn die Pauschale noch nicht über den Arbeit-
geber ausgezahlt wurde.

Anrechnung auf die Einkommensteuer 
Wird die Energiepreispauschale mit der Einkom-
mensteuerveranlagung 2022 festgesetzt, wird die 
festgesetzte Einkommensteuer um die Pauschale 
gemindert. Ist die Pauschale höher als die festge-
setzte Einkommensteuer, kommt es zu einer Er-
stattung des übersteigenden Betrags. Eine Dop-
pelberücksichtigung der Energiepreispauschale 
im Lohnsteuerabzugs- und im Vorauszahlungs-
verfahren wird in der Veranlagung korrigiert.

Auszahlung an Arbeitnehmer durch den Arbeit-
geber      
Arbeitnehmer erhalten die Energiepreispauschale 
vom inländischen Arbeitgeber ausgezahlt, wenn 
sie zum 01. September 2022:

 � in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhält-
nis stehen und

 � entweder in einer der Steuerklassen 1-5 einge-
reiht sind oder im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung einen pauschal besteuerten Ar-
beitslohn (Minijob) beziehen und dem Arbeit-
geber schriftlich bestätigen, dass es sich um das 
erste Dienstverhältnis handelt.

Auch in Fällen des Bezugs von Lohnersatzleis-
tungen, die zum Bezug der Energiepreispauschale 
berechtigen (z.B. Krankengeld, Elterngeld, Kurz-
arbeitergeld), hat der Arbeitgeber die Pauschale 
an den Arbeitnehmer auszuzahlen.

Der Arbeitgeber zahlt die Energiepreispauschale 
nicht an einen Arbeitnehmer aus, wenn:

 � der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, Lohn-
steuer-Anmeldungen abzugeben oder

 � der Arbeitgeber mit jährlichem Lohnsteuer-

Schwerpunktthema

Grundzüge der Energiepreispau-
schale
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Energiepreispauschale im Einkommensteuer-
Vorauszahlungsverfahren   
Ist für den 10. September 2022 (III. Quartal) eine 
Einkommensteuer-Vorauszahlung für Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
oder selbstständiger Arbeit festgesetzt worden, 
dann ist diese Festsetzung um die Energiepreis-
pauschale zu mindern. Betragen die für den 10. 
September 2022 festgesetzten Vorauszahlungen 
weniger als 300,00 Euro, so mindert die Pauschale 
die Vorauszahlung auf 0,00 Euro. Der überstei-
gende Betrag wird im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung berücksichtigt. Die Minderung 
erfolgt entweder durch einen geänderten Voraus-
zahlungsbescheid oder durch Allgemeinverfügung 
(verwaltungsintern). Die obersten Finanzbehör-
den der Länder entscheiden über das Vorgehen 
jeweils in eigener Zuständigkeit.

Steuer- und Sozialversicherungspflicht  
Bei Anspruchsberechtigten, die in 2022 keine 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen 
haben, gehört die Energiepreispauschale einkom-
mensteuerlich zu den sonstigen Einkünften. Für 
die Besteuerung sind gesonderte Angaben in der 
Einkommensteuererklärung allerdings nicht er-
forderlich.

Bei Arbeitnehmern, die im Jahr 2022 Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt haben, wird 
die Pauschale als Arbeitslohn behandelt. Die vom 
Arbeitgeber ausgezahlte Energiepreispauschale 
unterliegt als sonstiger Bezug dem Lohnsteuerab-
zug. 

Eine Besteuerung erfolgt bei anspruchsberechtig-
ten Arbeitnehmern, denen die Pauschale über den 
Arbeitgeber ausgezahlt wurde, über die Lohnbe-
steuerung im Jahr 2022. 

Arbeitnehmer, die die Pauschale erst mit der 
Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2022 
geltend machen können, versteuern die Pauscha-
le ebenfalls in 2022 auch wenn diese erst in 2023 
oder später zufließt. Das Gleiche gilt bei selbst-
ständig tätigen Steuerpflichtigen.

Anmeldungszeitraum auf die Auszahlung an 
den Arbeitnehmer verzichtet hat oder

 � der Arbeitnehmer im Fall einer geringfügigen 
Beschäftigung dem Arbeitgeber nicht schriftlich 
bestätigt hat, dass es sich um das erste Dienst-
verhältnis handelt oder

 � der Arbeitnehmer kurzfristig beschäftigt oder 
Aushilfskraft in der Land- und Forstwirtschaft 
ist

In diesen Fällen erhalten die Arbeitnehmer die 
Energiepreispauschale nach Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung im Rahmen der Veranlagung 
2022.

Die Energiepreispauschale ist den Arbeitnehmern 
im September 2022 auszuzahlen. Zur Refinanzie-
rung können Arbeitgeber die zu zahlende Ener-
giepreispauschale vom Gesamtbetrag der einzube-
haltenden Lohnsteuer absetzen. In den Fällen der 
monatlichen Lohnsteuer-Anmeldung kann der Ar-
beitgeber die Pauschale bereits bei der Lohnsteuer-
Anmeldung August 2022 (bis 10. September 2022 
abzugeben) abziehen und im September 2022 an die 
Arbeitnehmer auszahlen. Bei Quartalsanmeldern 
erfolgt die Refinanzierung mit der Lohnsteuer-An-
meldung für das III. Quartal (bis zum 10.10.2022), 
bei Jahresmeldungen – soweit diese nicht auf die 
Auszahlung an die Arbeitnehmer verzichtet ha-
ben - mit der Lohnsteueranmeldung bis 10. Januar 
2022. Übersteigt die zu gewährende Energiepreis-
pauschale die abzuführende Lohnsteuer, wird der 
übersteigende Betrag dem Arbeitgeber erstattet.

In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
ist die vom Arbeitgeber ausgezahlte Energiepreis-
pauschale mit dem Großbuchstaben E zu kenn-
zeichnen. Dadurch wird dem Finanzamt in der 
Veranlagung die Möglichkeit gegeben, mögliche 
Doppelzahlungen zu erkennen. Für geringfügig 
Beschäftigte, für die Lohnsteuer pauschal erhoben 
wird, ist auch bei Auszahlung der Energiepreispau-
schale keine Lohnsteuerbescheinigung auszustel-
len. Gibt der Arbeitnehmer eine Einkommensteu-
ererklärung ab, muss er angeben, dass er bereits vom 
Arbeitgeber die Energiepreispauschale erhalten hat.

der KREISEL  3.-2022
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Die Energiepreispauschale unterliegt weder der 
Umsatz- noch der Gewerbesteuer.

In der Sozialversicherung führt die Energiepreis-
pauschale zu keiner beitragspflichtigen Einnahme.

Weitere Bestimmungen   
Für vorsätzlich falsche Angaben – z.B. mit dem 
Ziel, die Energiepreispauschale unberechtigt oder 
mehrfach zu erhalten – gelten die Straf- und Buß-
geldvorschriften der Abgabenordnung. Auch vor-
sätzlich unrichtige Angaben des Arbeitgebers sind 
strafbewehrt. Leichtfertig unrichtige Angaben 
können eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die 
mit einer Geldbuße geahndet wird.

Haben Sie Fragen, sprechen Sie uns an!

Ihr Steuerfachwirt    
Marcus Faulhaber

Die Übergangsregelung
Im Jahr 2005 änderte sich die einkommensteuer-
liche Besteuerung der Renten. Bis zu diesem Zeit-
punkt wurden die Renten in einen nicht steuer-
baren Anteil und einen steuerbaren Ertragsanteil 
eingeteilt. Bei einem normalen Renteneintrittsal-
ter führte dies in der Regel dazu, dass lediglich ein 
kleiner Ertragsanteil besteuert wurde. Bei einem 
Renteneintrittsalter von 60 Jahren beispielsweise 
nur 32 % der Rente. Die restlichen 68 % wurden 
nicht besteuert. Aufgrund Höchstrichterlicher 
Rechtsprechung hat sich der Gesetzgeber dann 
entschieden die Renten zukünftig im Rahmen der 
sog. nachgelagerten Besteuerung als steuerpflich-
tige Einkünfte zu berücksichtigen. Im Gegenzug 
sollten sich ab diesem Zeitpunkt die Einzahlun-
gen in die Rentenkasse deutlich stärker steuermin-
dernd auswirken. Mit dem neuen System senkt 
sich also die Steuerlast im Einzahlungszeitraum, 
im Auszahlungszeitraum wird diese Besteuerung 
jedoch nachgeholt. Der Gesetzgeber hat begin-
nend ab 2005 einen stufenweisen Übergangszeit-
raum geschaffen zwischen der Besteuerung des 

Ertragsanteils der Renten und einer kompletten 
Besteuerung der Renten. Liegt der Rentenbeginn 
vor oder in dem Jahr 2005 müssen lediglich 
50 % der Rente versteuert werden. Bis ur-
sprünglich 2040 sollte der steuerbare Anteil der 
Rente von „Neurentnern“ dann jedes Jahr um 
2 % steigen, abhängig vom Renteneintritts-
jahr. Im Jahr 2040 wäre die Rente von jemandem 
der in diesem Jahr in Rente geht somit vollständig 
steuerbar gewesen.

Gefahr der doppelten Besteuerung  
Bereits im Jahr 2002 – somit schon vor der o.a. 
Änderung - hatte das Bundesverfassungsgericht 
grundsätzlich angemerkt, dass die steuerliche Ab-
ziehbarkeit der Vorsorgeaufwendungen so auf die 
Besteuerung der Rentenbezüge abgestimmt wer-
den soll, dass eine doppelte Besteuerung vermie-
den wird.  Es wird aber seit Jahren bezweifelt, ob 
diese Vorgabe erfüllt wird. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hatte bereits 2016 die nachgelagerte Be-
steuerung als grundsätzlich verfassungsgemäß be-
urteilt. Im Jahr 2016 stellte er aber auch fest, dass 
eine doppelte Besteuerung anzunehmen ist, wenn 
die steuerunbelastet zufließenden Rententeil-
beiträge geringer sind, als die aus versteuertem 
Einkommen bezahlten Vorsorgeaufwendungen. 
Es darf nicht zu einem Fall der doppelten Be-
steuerung von Vorsorgeaufwendungen und Ren-
teneinkünften kommen. Entsprechend ist die 
nachgelagerte Besteuerung nicht grundsätzlich 
verfassungswidrig, in Einzelfällen kann es jedoch 
zu einer doppelten Besteuerung kommen, die im 
jeweiligen Einzelfall entsprechend beseitigt wer-
den muss. Gegen die BFH-Entscheidung wurde 
Verfassungsbeschwerde eingelegt

Konsequenz     
Der BFH hat sich 2021 erstmals dazu geäußert, 
wie eine Berechnung zur Überprüfung einer dop-
pelten Besteuerung aussehen muss. Im Ergebnis 
darf der ausgezahlte nicht steuerbare Rentenanteil 
nicht kleiner sein als die aus versteuertem Ein-
kommen gezahlten Altersvorsorgeaufwendungen. 
Die ausgezahlten, nicht steuerbaren Rentenein-
nahmen ermitteln sich anhand der statistischen 
Lebenserwartung zum Zeitpunkt des Rentenein-
tritts. Der BFH hat ebenfalls angemerkt, dass bei 

Verfassungsmäßigkeit der Besteue-
rung der gesetzlichen Rente 
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Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten sys-
tembedingt keine doppelte Besteuerung vorliegen 
kann, da hier lediglich der Ertragsanteil besteuert 
wird.

In den Einkommensteuerbescheiden wird nun re-
gelmäßig ein Vorläufigkeitsvermerk bezüglich der 
Einkünfte aus Leibrenten eingebaut. Sollte das 
Bundesverfassungsgericht entscheiden, dass die 
BFH Rechtsprechung rechtens ist, würde das Fi-
nanzamt die Einkommensteuerbescheide norma-
lerweise von Amts wegen ändern. In den Erläute-
rungen zur Festsetzung findet sich jedoch zudem 
der Hinweis, dass der Bescheid nur von Amtswegen 
geändert werden kann, wenn alle erforderlichen In-
formationen vom Steuerpflichtigen erbracht wer-
den. Entsprechend müssen Steuerpflichtige, wenn 
sie eine Überprüfung wünschen dem Finanzamt 
diverse Unterlagen zur Verfügung stellen. Als Un-
terlagen sollten sie dem Finanzamt die folgenden 
Unterlagen zur Verfügung stellen:

 � die Erwerbsbiographie 

 � den Rentenversicherungsverlauf (können Sie auf 
Anfrage bei der deutschen Rentenversicherung 
anfragen) sowie vorhandene Rentenbescheide 

 � jegliche Einkommensteuerbescheide in dessen 
Zeitraum Altersvorsorgeaufwendungen einge-
zahlt wurde.

Der BFH hat zwar angemerkt, dass das Einrei-
chen der Einkommensteuerbescheide nicht not-
wendig ist und bei Nichtvorliegen eine angemes-

sene Schätzung des Finanzamts zu erfolgen hat, 
wer die Einkommensteuerbescheide jedoch hat, 
kann sich unter Umständen die Diskussionen mit 
dem Finanzamt ersparen. Grundsätzlich liegt die 
Feststellungs- und Nachweispflicht zwar beim 
Steuerpflichtigen, die Berechnung hat jedoch 
das Finanzamt vorzunehmen. Nach Angabe des 
Bundesfinanzministeriums dürften die Renten-
jahrgänge ab 2025 potenziell von einer doppelten 
Besteuerung betroffen sein.

Kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu!

Ihr Steuerfachangestellter, LL.B. Steuerrecht 
Tim Schlesinger

der KREISEL  3.-2022
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Der Bundesrat hat dem Vierten Corona-Steu-
erhilfegesetz am 10.6.2022 zugestimmt. Damit 
können zahlreiche steuerliche Neuerungen und 
Verlängerungen von bereits befristet eingeführten 
Maßnahmen (z. B. degressive Abschreibungen 
und Homeoffice-Pauschale) in Kraft treten.

Degressive Abschreibungen   
Durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 
29.6.2020 können bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die in 2020 und 2021 an-
geschafft oder hergestellt wurden, degressiv ab-
geschrieben werden. Dies ist sinnvoll, wenn Ab-
schreibungsvolumen möglichst früh als Aufwand 
genutzt werden soll. Diese Regelung gilt nun auch 
für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft 
oder hergestellt werden. Gewährt wird eine de-
gressive Abschreibung von 25 % (höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung).

Homeoffice-Pauschale    
Die Homeoffice-Pauschale wurde um ein Jahr 
bis zum 31.12.2022 verlängert. Somit können 
Steuerpflichtige auch 2022 für jeden Kalender-
tag, an dem sie ihre betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Woh-
nung ausüben und keine außerhalb der häuslichen 
Wohnung belegene Betätigungsstätte aufsuchen, 
5 EUR abziehen (maximal aber 600 EUR im Ka-
lenderjahr).

Verlängerte Investitionsfristen   
Für die künftige (Investitionszeitraum von drei 
Jahren) Anschaffung oder Herstellung von ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens kann ein Investitionsabzugsbetrag 
(IAB) von bis zu 40 % (in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren: 50 %) der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten gewinnmindernd geltend gemacht werden.

Für Fälle, in denen die Frist in 2022 abläuft, wurde 
diese nun um ein Jahr verlängert.

Beachten Sie     
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Kör-
perschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 wurde der 
Investitionszeitraum bereits auf fünf Jahre (Bil-
dungsjahr 2017) bzw. auf vier Jahre (Bildungs-
jahr 2018) verlängert. Die Übersicht zeigt, welche 
Fristverlängerungen in Abhängigkeit vom Jahr 
der Bildung gelten: 

Übersicht

Jahr der Bildung Späteste Auflösung 

2017 2023 (sechs Jahre)

2018 2023 (fünf Jahre)

2019 2023 (vier Jahre)

Praxistipp       
Ist eine Investition auch bis Ende 2023 nicht re-
alisierbar, dann sollte wegen der damit verbun-
denen rückwirkenden Verzinsung eine freiwillige 
Auflösung des IAB in Betracht gezogen werden.

Auch die Reinvestitionsfristen des § 6b Einkom-
mensteuergesetz (EStG) „Übertragung stiller Re-
serven bei der Veräußerung bestimmter Anlage-
güter“ wurden um ein weiteres Jahr verlängert.

Abzinsung von Verbindlichkeiten  
Bisher müssen bilanzierende Unternehmen unver-
zinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 
von mindestens zwölf Monaten unter Berücksich-
tigung eines Zinssatzes von 5,5 % abzinsen. 

Wegen der anhaltenden geänderten Marktsituati-
on (u. a. Niedrigzinsphase) sind Verbindlichkeiten 
in nach dem 31.12.2022 endenden Wirtschafts-
jahren nicht mehr abzuzinsen. Auf formlosen 
Antrag kann die Abzinsungspflicht aber bereits 
in vor dem 01.01.2023 endenden Wirtschaftsjah-
ren vorzeitig entfallen, soweit die Veranlagungen 
nicht bestandskräftig sind.

Beachten Sie     
Die Abzinsungspflicht bei Rückstellungen bleibt 
indes bestehen.

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz: 
Bundesrat hat den Maßnahmen 
zugestimmt
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Erweiterte Verlustverrechnung  
Der Verlustrücktrag wurde ab dem Verlus-
tentstehungsjahr 2022 von einem Jahr auf 
zwei Jahre erweitert. Zudem werden die mit 
dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz auf 10 
Mio. EUR (bzw. auf 20 Mio. EUR bei Zusam-
menveranlagung) angehobenen Grenzen beim 
Verlustrücktrag für die Veranlagungszeiträu-
me 2022 und 2023 beibehalten.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
17.03.2022 ein "Schreiben" zur Anerkennung 
gesamtgesellschaftlichen Engagements im 
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 
erlassen. Die Regelungen gelten für Maßnah-
men, die vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 
durchgeführt werden. 

Das BMF hat Billigkeitsregelungen zu folgen-
den Punkten erlassen:

 � Spendennachweis: statt einer Zuwendungs-
bestätigung genügt der Zahlungsnachweis.

 � Spendenaktionen: Maßnahmen zur Un-
terstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten sowie die vorübergehende 
Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus 
der Ukraine, interessant für gemeinnützige 
Vereine mit abweichenden Satzungszwe-
cken. Die entsprechenden Hilfeleistungen 
sind dem Zweckbetrieb i. S. d. § 65 AO zu-
zuordnen.

 � Steuerliche Behandlung von Zuwendungen 
aus dem Betriebsvermögen: Sponsoring-
Aufwand als Betriebsausgabe abzugsfähig, 
wenn darauf öffentlichkeitswirksam hinge-
wiesen wird.

 � Arbeitslohnspenden: Verzicht auf Auf-
sichtsratsvergütungen - der Verzicht auf 
Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns 
oder der AR-Vergütung bleibt unter be-

stimmten Voraussetzungen steuerfrei.

 � Umsatzsteuer: die Überlassungen von Sachmit-
teln, Räumen sowie von Personal ist steuerbe-
freit. Der Vorsteuerabzug bei einhergehenden 
Nutzungsänderungen bleibt unter bestimmten 
Voraussetzungen bestehen.

 � Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum: 
interessant für private Unternehmen mit Un-
terkünften (Hotel-, Ferienzimmer), die Über-
lassung ist unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerbefreit.

 � Steuerbefreiung nach § 13 ErbStG auf etwaige 
Schenkungen. 

Die Aufzählung erläutert lediglich in Stichwor-
ten. Das Schreiben erläutert die genannten Punk-
te ausführlich.

Das BMF hat zudem am 01.04.2022 zwei weitere 
Erlasse zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen 
aus der Ukraine veröffentlicht:

1. Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus 
der Ukraine durch Vermietungsgenossen-
schaften und Vermietungsvereine im Sinne 
des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG

2. Gleich lautende Erlasse der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder zu Billigkeits-
maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus 
der Ukraine bei der Anwendung der erwei-
terten Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 
ff. Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Nach Angaben des Finanzministeriums Thürin-
gen haben sich Bund und Länder darauf verstän-
digt, dass die Zahlung einer Aufwandsentschädi-
gung für die Aufnahme von Geflüchteten aus der 
Ukraine in der privaten Wohnung nicht zu ein-
kommensteuerlich relevanten Einkünften führt.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Pauschale nach 
einer von der zuständigen Behörde vorgenomme-
nen Kalkulation die durchschnittlichen Unter-
bringungskosten nicht übersteigt.

Billigkeitsregelungen: Steuerli-
che Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der vom Krieg in der Ukra-
ine Geschädigten

Keine Einkünfte bei Entschädi-
gung für Flüchtlingsaufnahme  

der KREISEL  3.-2022/ Ukraine
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Beachten Sie     
Diese Regelung gilt zunächst nur für das Jahr 
2022.      
Quelle: FinMin Thüringen, PM vom 7.4.2022, unter  
www.iww.de, Abruf-Nr. 228746

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket 
vorgestellt, mit dem Unternehmen unterstützt 
werden sollen, die von den Sanktionen oder dem 
Kriegsgeschehen betroffen sind.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

 � KfW-Kreditprogramm,

 � Bürgschaftsprogramme,

 � zeitlich befristeter Zuschuss für Unternehmen 
mit hohen Zusatzkosten aufgrund gestiegener 
Erdgas- und Strompreise,

 � zielgerichtete Eigen- und Hybridkapitalhilfen 
und 

 � Unterstützung von Energieunternehmen bei 
bestimmten Liquiditätsengpässen.

Beachten Sie
In der aktuellen Situation geht es für Unterneh-
men vor allem darum, kurzfristig Liquidität si-
cherzustellen und extreme Erdgas- und Strom-
preisanstiege in energie- und handelsintensiven 
Branchen unmittelbar zu dämpfen. Das KfW-
Kreditprogramm und die Bürgschaftsprogramme 
werden zuerst starten können, die anderen Instru-
mente folgen danach.  Quelle | BMF vom 
8.4.2022 „Maßnahmenpaket der Bundesregierung für vom 
Krieg betroffene Unternehmen“

Um die steigenden Energiepreise abzufedern, hat 
die Bundesregierung steuerliche Entlastungen 
auf den Weg gebracht, denen der Bundesrat am 
20.5.2022 zugestimmt hat.

Folgende Erleichterungen werden rückwirkend 
ab 1.1.2022 umgesetzt:

 � Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird um 200 
EUR auf 1.200 EUR angehoben.

 � Der Grundfreibetrag, bis zu dessen Höhe kei-
ne Einkommensteuer gezahlt werden muss, 
steigt um 363 EUR von 9.984 EUR auf 10.347 
EUR.

 � Die Entfernungspauschale wird ab dem 21. Ki-
lometer befristet bis 2026 von 35 Cent auf 38 
Cent erhöht. Dieser Schritt erfolgt nun zwei 
Jahre eher als ursprünglich geplant.

Beachten Sie     
Für die ersten 20 Kilometer beträgt die Pauschale 
unverändert 30 Cent pro Entfernungskilometer.

Energiepreispauschale und Kinderbonus 
Zudem erhalten Erwerbstätige, Selbstständige 
und Gewerbetreibende eine einmalige steuer-
pflichtige Energiepreispauschale von 300 EUR. 
Die Auszahlung erfolgt ab September 2022 über 
die Lohnabrechnung des Arbeitgebers. 

Beachten Sie     
Selbstständige erhalten einen Vorschuss über eine 
einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vor-
auszahlung.

Für jedes Kind, für das Anspruch auf Kindergeld 
besteht, gibt es einen Einmalbonus von 100 EUR. 
Die Zahlung erfolgt ab Juli 2022 und wird auf 
den Kinderfreibetrag angerechnet.  
Quelle | Steuerentlastungsgesetz 2022, BGBl I 2022, S. 749; 
Bundesregierung vom 20.5.2022 „Steuerliche Erleichterungen 
beschlossen“

Ukraine

Maßnahmenpaket für vom Krieg 
betroffene Unternehmen 

Steuerentlastungen 2022: Das ver-
abschiedete Gesetz im Überblick
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Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarif-
liche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %. Im 
Streitfall wurde ein Handwerksbetrieb mit dem 
Austausch schadhafter Dachstützen beauftragt. 
Nach Einschätzung des Handwerksbetriebs war 
für die fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten 
zunächst eine statische Berechnung erforderlich, 
die sodann auch von einem Statiker durchge-
führt wurde. Neben der Steuerermäßigung für die 
Handwerkerleistung (Dachstützenaustausch) be-
antragten die Kläger diese auch für die Leistung 
des Statikers. Der Bundesfinanzhof vertrat die 
Auffassung, die Steuerermäßigung könne nicht ge-
währt werden, da ein Statiker grundsätzlich nicht 
handwerklich tätig sei. Er erbringe ausschließlich 
Leistungen im Bereich der Planung und rechne-
rischen Überprüfung von Bauwerken. Auch auf 
die Erforderlichkeit der statischen Berechnung 
für die Durchführung der Handwerkerleistungen 
könne die Steuerermäßigung nicht gestützt wer-
den, denn die Leistungen des Handwerkers und 
diejenige des Statikers seien für die Gewährung 
der Steuerermäßigung getrennt zu betrachten. 
Allein die sachliche Verzahnung beider Gewerke 
führe nicht zu einer Umqualifizierung der stati-
schen Berechnung in eine Handwerksleistung. 

Durch Sturm oder Unwetter entstandene Schä-
den können unter bestimmten Voraussetzungen 
als außergewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht werden. Es müssen alle Versicherungs-
möglichkeiten ausgeschöpft worden sein. Eige-
nes Verschulden, Schadenersatzansprüche und 
Erstattungsmöglichkeiten dürfen nicht vorliegen. 
Es muss sich um einen existenziellen Gegenstand 
handeln, d. h. steuerlich begünstigt sind nur die 
Wiederbeschaffung oder Reparatur von existen-
ziell notwendigen Gegenständen. Dazu gehören 
Wohnung, Möbel, Hausrat und Kleidung.

Es muss ein unabwendbares Ereignis stattgefun-
den haben. Es muss sich um ein plötzliches und 
überraschend eintretendes Ereignis handeln. Dazu 
gehören z. B. Hochwasser, sintflutartiger Regen-
fall, Hagel, Orkan, Erdrutsch, ein plötzlicher und 
unerwarteter Grundwasseranstieg, ein Wasser-
rückstau in einer Drainageleitung aufgrund von 
Hochwasser. Nicht zu den unabwendbaren Ereig-
nissen zählt ein allmählicher Grundwasseranstieg 
wegen höherer Niederschlagsmengen in einem 
Feuchtgebiet. Von der Summe der gesamten au-
ßergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art, 
die in der Einkommensteuererklärung geltend 
gemacht werden, zieht das Finanzamt automa-
tisch die sog. zumutbare Belastung ab. Die Höhe 
der zumutbaren Belastung richtet sich nach dem 
Gesamtbetrag der Einkünfte, dem Familienstand 
und der Anzahl der Kinder.

Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryp-
towährungen erzielt werden, sind bei Vorliegen 
eines privaten Veräußerungsgeschäfts einkom-
mensteuerpflichtig. So entschied das Finanzge-
richt Köln im nachfolgenden Fall. Der Kläger 
verfügte zu Beginn des Jahres 2017 über zuvor 
erworbene Bitcoins. Diese tauschte er im Januar 
2017 zunächst in Ethereum-Einheiten und die 
Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-
Einheiten. Ende des Jahres 2017 tauschte er seine 
Monero-Einheiten teilweise wieder in Bitcoins 
und veräußerte diese noch im gleichen Jahr.  Für 
die Abwicklung der Geschäfte hatte der Kläger 
über digitale Handelsplattformen entweder Kauf-
verträge mit Anbietern bestimmter Kryptowerte 
zu aktuellen Kursen oder Tauschverträge, bei de-
nen er eigene Kryptowerte als Gegenleistung ein-
gesetzt hat, geschlossen. Der Kläger erklärte den 
aus der Veräußerung erzielten Gewinn von rund 
3,4 Mio. Euro in seiner Einkommensteuererklä-
rung 2017 als Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften. Das Finanzamt setzte die Ein-
kommensteuer erklärungsgemäß fest. Der Kläger 
legte daraufhin Einspruch ein. Zur Begründung 

Unwetterschäden steuerlich gel-
tend machen

Zur Besteuerung von Gewinnen 
aus der Veräußerung von Kryp-
towährungen

der KREISEL  3.-2022
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führte er im Wesentlichen aus, dass bei der Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen aus Kryp-
towährungen ein strukturelles Vollzugsdefizit 
bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmt-
heitsgrundsatz vorliege. Daher dürften diese Ge-
winne nicht besteuert werden. Im Übrigen fehle es 
bei Kryptowährungen an der erforderlichen Ver-
äußerung eines "Wirtschaftsguts". Das Finanzge-
richt Köln wies die Klage ab.

Wenn ein Steuerpflichtiger nach der Scheidung 
eine Zahlung leistet, mit der er seine infolge des 
Versorgungsausgleichs geminderte Rentenan-
wartschaft wiederauffüllt, um den Zufluss seiner 
Alterseinkünfte in ungeschmälerter Höhe zu si-
chern, handelt es sich ihrer Rechtsnatur nach um 
vorweggenommene Werbungskosten. Die Wie-
derauffüllungszahlung kann jedoch nur als Son-
derausgabe abgezogen werden, wenn sie als Beitrag 
i. S. des Einkommensteuergesetzes anzusehen ist. 
So entschied der Bundesfinanzhof. Im Hinblick 
auf (spätere) Leibrenten und andere Leistungen, 
die von einer Einrichtung der Basisversorgung 
erbracht werden, unterscheide das Einkommen-
steuergesetz ausschließlich zwischen der Ebene 
der Beiträge und der Ebene der Leistungen. Da-
her stelle jede im jeweiligen Versorgungssystem 
vorgesehene Geldleistung des Steuerpflichtigen, 
die an eine im Einkommensteuergesetz genannte 
Einrichtung für Zwecke der Basisversorgung er-
bracht werde, einen Beitrag im Sinne dieser Vor-
schrift dar.

Übertragen Eltern ihren Kindern private Vermie-
tungsobjekte gegen Versorgungsleistungen, stellt 
sich u. a. die Frage, in welchem Umfang die ge-
zahlten Versorgungsleistungen abzugsfähig sind. 
In einer aktuellen Entscheidung hat sich nun der 
Bundesfinanzhof mit diesem Thema beschäftigt.
Bei einer Vermögensübertragung gegen Versor-
gungsleistungen können die Versorgungsleistun-
gen beim Zahlenden als Sonderausgaben abzugs-
fähig sein. Der Empfänger muss die Zahlungen als 
sonstige Einkünfte versteuern. Dies gilt (wie der 
Bundesfinanzhof nun klarstellte) bei Übertragun-
gen nach dem 31.12.2007 aber nur für Vermögen, 
das in § 10 Abs. 1a Nr. 2 Einkommensteuergesetz 
(EStG) abschließend aufgezählt ist. Danach gilt 
eine Begünstigung nur für Versorgungsleistun-
gen im Zusammenhang mit der Übertragung von 
Mitunternehmeranteilen, (Teil-)Betrieben und 
bestimmten GmbH-Anteilen. Demzufolge ist 
insbesondere die Übertragung von Immobilien-
vermögen nicht begünstigt.

Wird nicht begünstigtes Vermögen (im Streitfall 
ein vermietetes Mehrfamilienhaus) übertragen, 
liegt eine entgeltliche oder teilentgeltliche Über-
tragung vor. Ein rein unentgeltlicher Vorgang ist 
nicht gegeben. 

Beachten Sie     
Ob es sich um einen voll- oder um einen teilent-
geltlichen Vorgang handelt, hängt davon ab, ob 
sich Leistung und Gegenleistung einander gleich-
wertig gegenüberstehen.

Wird die Immobilie weiter vermietet, führen die 
wiederkehrenden Leistungen des Übernehmers 

 � in Höhe ihres Barwerts zu Anschaffungskos-
ten (Werbungskosten über die Gebäude-Ab-
schreibung) und

 � in Höhe ihres Zinsanteils zu sofort abziehba-
ren Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung.

Zahlungen zur Wiederauffüllung 
einer Rentenanwartschaft einkom-
mensteuerlich zu berücksichtigen?

Folgen bei Übertragung eines Ver-
mietungsobjekts gegen Versor-
gungsleistungen
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Der Übergeber der Immobilie muss den Ertrags-
anteil als sonstige Einkünfte versteuern. Sofern 
die Veräußerung innerhalb der Zehnjahresfrist 
des § 23 EStG erfolgt, kommt auf ihn ggf. auch 
noch die Besteuerung eines privaten Veräuße-
rungsgewinns zu.     
Quelle | BFH-Urteil vom 29.9.2021, Az. IX R 11/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 226774

Wer auf dem Weg zur Arbeit an einer Fahrge-
meinschaft teilnimmt, kann mit Hilfe der Pend-
lerpauschale steuerliche Vorteile nutzen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob man das Kfz selbst fährt. 
Allerdings ist es sinnvoll, sich innerhalb von Fahr-
gemeinschaften mit dem Fahren abzuwechseln, 
denn Mitfahrer dürfen nur maximal 4.500 Euro 
Fahrtkosten im Jahr von der Steuer absetzen. 
Fahrerinnen und Fahrer dagegen, die ihr eigenes 
Auto nutzen, können die Pendlerpauschale ohne 
Einschränkung absetzen. Das Finanzamt akzep-
tiert als Berechnungsgrundlage für die Kilometer 
nur den kürzesten Weg von der eigenen Wohnung 
zur Arbeit. Ein Umweg wird nur anerkannt, wenn 
er verkehrsgünstiger ist und man dadurch Zeit 
spart. Auch Eheleute und Lebenspartner können 
ihre Fahrtkosten mit der Pendlerpauschale jeweils 
einzeln absetzen, wenn sie gemeinsam zur Arbeit 
fahren.

Im Streitfall hatte der Kläger über einen Zeit-
raum von drei Jahren in erheblichem Umfang 
Überstunden geleistet. Erst im vierten Jahr wur-
den dem Kläger die Überstunden in einer Summe 
vergütet. Das Finanzamt unterwarf die Überstun-
denvergütung dem normalen Einkommensteu-
ertarif. Der Bundesfinanzhof folgte dem Antrag 
des Klägers und wendete auf den Nachzahlungs-
betrag den ermäßigten Steuertarif an. Er stellte 
klar, dass die Tarifermäßigung nicht nur auf die 
Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern 

auch auf Nachzahlungen von variablen Lohnbe-
standteilen - hier in Form der Überstundenvergü-
tungen - Anwendung finde. Hier wie dort sei allein 
entscheidend, ob die nachgezahlte Vergütung für 
einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten ver-
anlagungszeitraumübergreifend geleistet worden 
sei. Mit steigendem Einkommen erhöht sich die 
Einkommensteuer progressiv. Wenn Vergütungen 
für eine mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, son-
dern in einer Summe ausgezahlt werden, führt der 
Progressionseffekt zu einer vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Steuer(mehr)belastung. Um die progres-
sive Wirkung des Einkommensteuertarifs bei dem 
zusammengeballten Zufluss von Lohnnachzah-
lungen zu mildern, sieht das Gesetz die Besteue-
rung dieser Nachzahlungen mit einem ermäßigten 
Steuersatz vor. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Nachzahlung sich auf die Vergütung für eine 
Tätigkeit bezieht, die sich über mindestens zwei 
Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeit-
raum von mehr als zwölf Monaten umfasst. 

Der Kläger ist Vater zweier Kinder, die im Streit-
jahr noch nicht volljährig waren. Die Mutter der 
Kinder zog im Streitjahr unterjährig aus dem ge-
meinsamen Haushalt aus. Der Vater lebte danach 
allein in dem Haushalt mit den beiden Kindern. 
In seiner Einkommensteuererklärung beantrag-
te der Kläger den zeitanteiligen Abzug des Ent-
lastungsbetrags für Alleinerziehende sowie den 
Erhöhungsbetrag für ein weiteres Kind anteilig 
für das Trennungsjahr. Er wurde einzeln zur Ein-
kommensteuer veranlagt. Das Finanzamt gewährte 
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende jedoch 
nicht. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
kann auch im Trennungsjahr zeitanteilig gewährt 
werden, wenn die Ehegatten nicht gemeinsam zur 
Einkommensteuer veranlagt werden. Zudem darf 
der jeweilige Ehegatte nicht in einer Haushaltsge-
meinschaft mit einer anderen volljährigen Person 
leben. So entschied der Bundesfinanzhof.

Pendlerpauschale auch bei Fahrge-
meinschaften geltend machen

der KREISEL  3.-2022

Für zusammengeballte Überstun-
denvergütungen ermäßigter Steu-
ersatz

Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende im Trennungsjahr bei Ein-
zelveranlagung
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würdige Bestattung üblich seien. In der Praxis 
sollte der Erbe diesbezüglich frühzeitig Nachwei-
se sammeln und dem Finanzamt vorlegen. Wenn 
die Kosten im Einzelfall die Angemessenheit 
überschreiten, seien sie entsprechend zu kürzen 
und nur die angemessenen zu berücksichtigen.

Bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmo-
bilien bezogenen Vermietungstätigkeit ist typi-
sierend von einer Einkünfteerzielungsabsicht (= 
keine Liebhaberei) auszugehen. Ob der Steuer-
pflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss er-
zielt, ist unerheblich, da es zu einer dies überprü-
fenden Prognose nicht kommt. In einem aktuellen 
Beschluss hat der Bundesfinanzhof damit seine 
bisherige Rechtsprechung bestätigt.

Beachten Sie     
Demgegenüber gilt bei Immobilien, die nicht 
Wohnzwecken dienen (sogenannte Gewerbeim-
mobilien), die Typisierung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht nicht. Hier muss im Einzelfall ge-
prüft werden, ob der Steuerpflichtige beabsichtigt 
hat, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung 
einen Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten zu erzielen. Den Steuerpflichtigen 
trifft insoweit die objektive Beweislast (Feststel-
lungslast) für das Vorliegen der Einkünfteerzie-
lungsabsicht.
Quelle | BFH, Beschluss vom 29.3.2022, Az. IX B 18/21, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 229143

Das Finanzgericht Niedersachsen hält die Ab-
geltungsteuer für verfassungswidrig und hat sie 
dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor-
gelegt. Nach Auffassung des Finanzgerichts Nie-
dersachsen führt die Abgeltungsteuer zu einer 
Ungleichbehandlung. Während die Bezieher von 
Kapitaleinkünften (beispielsweise Zinsen und Di-
videnden) seit 2009 mit einem Sondersteuersatz 
von 25 % abgeltend belastet werden, unterliegen 
die übrigen Steuerpflichtigen einem Steuersatz 
von bis zu 45 %.    
Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 18.3.2022, Az. 7 K 
120/21; PM vom 31.3.2022 „Verfassungswidrigkeit der Abgel-
tungsteuer“

Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener Bru-
der in einem herkömmlichen Grab bestattet wor-
den war, ein aufwändiges Mausoleum als zweite 
Grabstätte in Auftrag gegeben und die Kosten 
hierfür in seiner Erbschaftsteuererklärung geltend 
gemacht. Das Finanzamt und das Finanzgericht 
lehnten den Abzug ab. Laut Bundesfinanzhof 
seien zwar grundsätzlich nur die Kosten für ein 
zeitlich zuerst errichtetes Grabdenkmal bei der 
Erbschaftsteuer abzugsfähig. Es könne aber auch 
Fälle geben, in denen aus verschiedenen Gründen 
der Verstorbene zunächst nur provisorisch in einer 
ersten Grabstätte und dann im Anschluss dauer-
haft in einem Zweitgrab bestattet werde. Für das 
zweite Grabdenkmal seien dann Kosten in ange-
messener Höhe abzugsfähig. Was angemessen sei, 
bestimme sich im Einzelfall danach, wie der Erb-
lasser gelebt habe und wieviel er hinterlassen habe. 
Außerdem sei zu berücksichtigen, welche Bräuche 
und religiösen Vorgaben in seinen Kreisen für eine 

Ist die Abgeltungsteuer verfas-
sungswidrig?

Bundesfinanzhof bestätigt seine 
Rechtsprechung zur Einkünfteer-
zielungsabsicht

Kosten für Mausoleum - Erb-
schaftsteuer kann gemindert wer-
den
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Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeit-
nehmer führt bei diesen zu Arbeitslohn, wenn 
die Kosten bereits mit der gesetzlichen Entfer-
nungspauschale abgegolten sind. Auch wenn 
die Erstattung von Parkkosten bei fehlenden 
kostenlosen Parkmöglichkeiten ein pünktliches 
Erscheinen der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
und damit einen reibungslosen Betriebsablauf 
begünstigen, erfolgt die Übernahme der Park-
kosten dennoch nicht im überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers, sondern 
immer auch im Interesse der Arbeitnehmer, die 
diese Kosten anderenfalls zu tragen hätten. So 
entschied das Niedersächsische Finanzgericht

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, 
ob der Steuerpflichtige die auf den Erwerb ei-
ner Wohnung entfallende Erbschaftsteuer nur 
durch deren Veräußerung aufbringen kann, ist 
nicht der - durch die begehrte Stundung hinaus-
geschobene - Zeitpunkt der Fälligkeit der Erb-
schaftsteuer, sondern der Zeitpunkt der Steu-
erentstehung. So entschied das Finanzgericht 
München. Ein Anspruch auf Stundung der Erb-
schaftsteuer bestehe nicht, wenn zum Nachlass 
Geldmittel gehörten, die zur Tilgung der auf den 
Erwerb der Wohnung entfallenden Erbschaft-
steuer ausgereicht hätten, jedoch anderweitig 
verwendet worden seien. Ein die Stundung ab-
lehnender Verwaltungsakt erledige sich nicht 
durch die (teilweise) Tilgung der Steuerschuld, 
deren Stundung begehrt werde. Durch die teil-
weise Begleichung der Erbschaftsteuer habe sich 
das Klagebegehren daher hier nicht erledigt.

Eine unternehmensbezogene Sanierung liegt 
nach § 3a Einkommensteuergesetz (EStG) vor, 
wenn der Steuerpflichtige für den Zeitpunkt des 
Schuldenerlasses die Sanierungsbedürftigkeit und 
die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens, die 
Sanierungseignung des betrieblich begründeten 
Schuldenerlasses und die Sanierungsabsicht der 
Gläubiger nachweist. Mit diesen Voraussetzungen 
hat sich jüngst das Finanzgericht Münster befasst. 

Zum Hintergrund: Nach § 3a EStG sind Be-
triebsvermögensmehrungen oder Betriebseinnah-
men aus einem Schuldenerlass zum Zwecke einer 
unternehmensbezogenen Sanierung steuerfrei.

Sanierungsbedürftig ist ein Unternehmen, wenn 
es ohne die Sanierung nicht fortgeführt werden 
kann. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der Er-
trags- und Finanzlage, des Verhältnisses der li-
quiden Mittel zur Höhe der Schuldenlast und der 
Gesamtleistungsfähigkeit des Unternehmens. 

Beachten Sie     
Sanierungsbedürftigkeit liegt jedenfalls bei einem 
Insolvenzantragsgrund vor.

Sanierungsfähigkeit/-eignung ist gegeben, wenn 
das Überleben des Unternehmens durch den 
Schuldenerlass und ggf. weitere Sanierungsmaß-
nahmen bei objektiver Beurteilung gesichert ist.

Sanierungsabsicht wird vermutet, wenn der 
Schuldner sanierungsbedürftig ist und der Schul-
denerlass geeignet war, die Sanierung herbeizu-
führen.
Quelle | FG Münster, Beschluss vom 7.2.2022, Az. 9 V 
2784/21 F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228244

Kann der Arbeitnehmer einen Firmenwagen dau-
erhaft für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte nutzen, ist die 0,03 %-Regelung 

der KREISEL  3.-2022

Erstattung von Parkgebühren an 
Arbeitnehmer als Arbeitslohn

Zur Stundung der Erbschaftsteuer

Voraussetzungen für einen steuer-
freien Sanierungsertrag

Firmenwagen: Wechsel der Bewer-
tungsmethode auch rückwirkend 
möglich
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den. Sie können einheitlich für alle überlassenen 
betrieblichen Kraftfahrzeuge für das gesamte Ka-
lenderjahr zur Einzelbewertung wechseln. Hierzu 
muss der Arbeitnehmer fahrzeugbezogen darle-
gen, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das 
betriebliche Kraftfahrzeug tatsächlich für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ge-
nutzt hat.  Zudem muss er durch geeignete Belege 
glaubhaft machen, dass und in welcher Höhe der 
Arbeitgeber den Zuschlag mit 0,03 % des Listen-
preises für jeden Kilometer der Entfernung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ermit-
telt und versteuert hat (z. B. Gehaltsabrechnung, 
die die Besteuerung des Zuschlags erkennen lässt; 
Bescheinigung des Arbeitgebers).

Beachten Sie     
Auch ein Wechsel zur Fahrtenbuchmethode ist 
zulässig, sofern der Arbeitnehmer ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch ganzjährig geführt hat. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 3.3.2022, Az. IV C 5 - S 
2334/21/10004 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228043

Mit Wirkung zum 01.08.2021 ist die Meldefikti-
on weggefallen und das Transparenzregister zum 
Vollregister erstarkt. Dies hat zur Folge, dass zuvor 
entbehrliche Mitteilungen nun erforderlich wer-
den. Als Erleichterung hat der Gesetzgeber für 
Vereinigungen, die bis zum 31.07.2021 von einer 
Mitteilungspflicht befreit waren, Übergangsfris-
ten normiert.

Demnach müssen

 � Aktiengesellschaften, SE und Komman-
ditgesellschaften auf Aktien bis spätestens 
31.03.2022,

 � Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Ge-
nossenschaften, europäische Genossenschaften 
oder Partnerschaften bis spätestens 30.06.2022 
und

 � alle anderen Mitteilungspflichtigen bis spätes-
tens 31.12.2022

ihre Mitteilung vornehmen.

auch für Kalendermonate anzuwenden, in denen 
das Fahrzeug nicht für derartige Fahrten genutzt 
wurde. Dies ist gerade in Homeoffice-Zeiten alles 
andere als optimal.  Doch jetzt gibt es eine erfreu-
liche Kehrtwende des Bundesfinanzministeriums. 
Danach kann der Arbeitgeber rückwirkend eine 
Einzelbewertung vornehmen. Wird der geldwer-
te Vorteil nach der 1 %-Regelung ermittelt, müs-
sen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 0,03 % 
des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer 
versteuern, wenn der Dienstwagen auch für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
überlassen wird. Wird der Pkw aber monatlich an 
weniger als 15 Tagen für diese Fahrten genutzt, 
können sie die Einzelbewertung wählen. Sie müs-
sen dann pro Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises 
pro Entfernungskilometer versteuern.

Beachten Sie     
Hat der Arbeitgeber mit Wirkung für die Zukunft 
kein Nutzungsverbot ausgesprochen, dann ist der 
pauschale Nutzungswert auch anzusetzen, wenn 
aufgrund arbeitsvertraglicher Vereinbarung oder 
anderer Umstände Fahrten zur ersten Tätigkeits-
stätte nicht arbeitstäglich anfallen (z. B. aufgrund 
Teilzeitvereinbarung, Homeoffice, Dienstreisen, 
Kurzarbeit, Auslandsaufenthalt). 

Es bleibt zwar dabei, dass die Methode während 
des Kalenderjahres nicht gewechselt werden darf. 
Neu ist allerdings folgender Passus im Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums: „Eine rückwir-
kende Änderung des Lohnsteuerabzugs (Wechsel 
von der 0,03 %-Regelung zur Einzelbewertung 
oder umgekehrt für das gesamte Kalenderjahr) ist 
im laufenden Kalenderjahr und vor Übermittlung 
oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheini-
gung jedoch grundsätzlich im Rahmen des § 41c 
Einkommensteuergesetz möglich.“

Beachten Sie     
Diese neue Sichtweise gilt nun auch für einen 
Wechsel von der pauschalen Nutzungswertme-
thode zur Fahrtenbuchmethode oder umgekehrt 
für das gesamte Kalenderjahr.

Einkommensteuerveranlagung   
Arbeitnehmer sind bei ihrer Einkommensteuer-
veranlagung nicht an eine im Lohnsteuerabzugs-
verfahren angewandte 0,03 %-Regelung gebun-

Wegfall der Mitteilungsfiktion
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nis für das Anlagevermögen aufzunehmen 
sind, 

 � der Steuerpflichtige von dieser Annahme 
auch abweichen kann und 

 � die Anwendung anderer Abschreibungsme-
thoden möglich ist. 

Das BMF beanstandet es nicht, wenn die Ab-
schreibung auf der Grundlage einer einjährigen 
Nutzungsdauer im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung in voller Höhe vorgenommen wird. 
Die Regelung findet auch für sog. Überschuss-
einkünfte (z. B. Vermietungseinkünfte oder Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit) Anwen-
dung.

Unter gewissen Voraussetzungen kann Betriebs-
vermögen bei der Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer steuerbegünstigt übertragen werden. In 
der Folge müssen dann bestimmte Lohnsum-
men (oder vereinfacht: Arbeitsplätze) erhalten 
bleiben. Wird gegen die Lohnsummenregelung 
verstoßen, muss der ursprünglich begünstigte 
Erwerb (anteilig) nachversteuert werden. Die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben sich 
nun auf Billigkeitsmaßnahmen verständigt, so-
fern die Mindestlohnsumme ausschließlich co-
ronabedingt unterschritten wurde. 

Hintergrund     
Für begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b 
Abs. 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes (vor allem Betriebsvermögen) sind (je 
nach Höhe des Erwerbs) verschiedene Begünsti-
gungen möglich. In der Regel (begünstigtes Ver-
mögen bis 26 Mio. EUR) hat der Erwerber die 
Wahl zwischen zwei Verschonungsmodellen:

Die Regelverschonung beträgt 85 % mit ei-
nem zusätzlichen Abzugsbetrag von höchstens 
150.000 EUR. Der Abzugsbetrag verringert sich, 
soweit der Wert dieses Vermögens insgesamt die 

Achtung: Gemäß den Nebenbestimmungen bei 
gewährten Coronahilfen sind die tatsächlichen 
Eigentümerverhältnisse der Antragsteller durch 
Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in 
das Transparenzregister aufzunehmen. Diese 
Verpflichtung ist bis spätestens zur Einreichung 
der Schlussabrechnung zu erfüllen. Falls der Ver-
pflichtung zur Eintragung der wirtschaftlich Be-
rechtigten in das Transparenzregister nicht nach-
gekommen wurde, sind die Überbrückungshilfen 
in voller Höhe zurückzuzahlen.

Computerhardware und Software sind wie alle 
anderen abnutzbaren Wirtschaftsgüter zwar über 
die Nutzungsdauer abzuschreiben. Jedoch hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) 2021 ein Sch-
reiben veröffentlicht, nach dem eine einjährige 
Nutzungsdauer für Hard- und Software zugrun-
de gelegt werden kann. Nun hat das BMF sein 
Schreiben aus dem Jahr 2021 aktualisiert. Es hält 
zwar am grundsätzlichen Ansatz einer einjähri-
gen Nutzungsdauer fest, aber stellt auch fest, dass 
die darauf beruhende Abschreibung weder eine 
besondere Form der Abschreibung noch eine neue 
Abschreibungsmethode ist und dass es sich auch 
nicht um eine Sofortabschreibung wie bei gering-
wertigen Wirtschaftsgütern handelt. Außerdem 
stellt das BMF u. a. klar, dass der Steuerpflichtige 
von der Annahme einer einjährigen Nutzungs-
dauer auch abweichen kann. Aus dem Hinweis des 
BMF, dass es sich nicht um eine Sofortabschrei-
bung handelt, folgt, dass die Soft- und Hardware 
kein geringwertiges Wirtschaftsgut ist und auch 
nicht als solche bilanziert werden darf, wenn die 
Soft- und Hardware die Betragsgrenze von 800 
Euro für geringwertige Wirtschaftsgüter über-
schreitet. Auch bei einer grundsätzlich anzuneh-
menden Nutzungsdauer von einem Jahr gilt, dass 

 � die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaf-
fung oder Herstellung bzw. bei Fertigstellung 
der Soft- und Hardware beginnt, 

 � die Wirtschaftsgüter in das Bestandsverzeich-

Kürzere Abschreibungsdauer für 
technische Ausstattung bei PC 
und Co.

Erbschaft-/Schenkungsteuer: 
Erleichterungen bei der Lohnsum-
menregelung wegen Corona



19

Für Unternehmer und Unternehmen

Wertgrenze von 150.000 EUR übersteigt, um 50 
% des diese Wertgrenze übersteigenden Betrags. 
Bei einem begünstigten Vermögen von bis zu 1 
Mio. EUR wird eine vollständige Verschonung er-
zielt. Auf Antrag wird bei der sogenannten Opti-
onsverschonung eine Befreiung zu 100 % gewährt, 
wenn die Quote des Verwaltungsvermögens ma-
ximal 20 % beträgt. In Abhängigkeit von der Ver-
schonungsregelung ist innerhalb eines Zeitraums 
von fünf bis sieben Jahren darauf zu achten, dass 
bestimmte Mindestlohnsummen nicht unter-
schritten werden. 

Beispiel Regelverschonung: Hier darf innerhalb 
von fünf Jahren nach Erwerb von Betriebsver-
mögen die Summe der jährlichen Lohnsummen 
grundsätzlich einen Betrag von 400 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschreiten, wenn es 
sich um einen Betrieb mit mehr als 15 Beschäf-
tigten handelt. Bei Betrieben mit mehr als fünf, 
aber nicht mehr als zehn Beschäftigten beträgt die 
Mindestlohnsumme 250 % der Ausgangslohn-
summe. Bei Betrieben mit mehr als zehn, aber 
nicht mehr als 15 Beschäftigten gelten 300 %.

Merke      
Unterschreitet die Summe der jährlichen Lohn-
summen die Mindestlohnsumme, vermindert sich 
der Verschonungsabschlag mit Wirkung für die 
Vergangenheit in demselben prozentualen Um-
fang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten 
wird.

Billigkeitsregelung     
Ist die Unterschreitung der Lohnsumme durch 
die Coronapandemie bedingt, kann die Nachver-
steuerung aus Billigkeitsgründen verhindert wer-
den. Von der erforderlichen Kausalität kann in der 
Regel ausgegangen werden, wenn

1. vom 1.3.2020 bis 30.6.2022 die rechnerisch 
erforderliche durchschnittliche Lohnsum-
me zur Einhaltung der Mindestlohnsumme 
unterschritten wurde,

2. für diesen Zeitraum an den Betrieb Kurzar-
beitergeld gezahlt wurde und

3. der Betrieb einer Branche angehört, die von 
einer verordneten Schließung wegen der 
Coronapandemie unmittelbar betroffen war.

Die Prüfung ist einzelfallbezogen vorzunehmen. 
Die Kriterien müssen grundsätzlich kumulativ 
erfüllt sein und es dürfen keine anderen Gründe 
für die Unterschreitung der Mindestlohnsumme 
(z. B. betriebsbedingte Kündigung) und für das 
Kurzarbeitergeld vorliegen. Liegen die Umstände 
nicht kumulativ vor, ist zu prüfen, ob die Kausa-
lität dennoch vorliegt. So kann es z. B. genügen, 
wenn nur die Umstände zu 1. und 3. vorliegen.
Auch mittelbare Auswirkungen können ausrei-
chen (Beispiel: der Betrieb war selbst zwar nicht 
geschlossen, es ergeben sich aber Folgewirkungen 
durch die Schließung von Zulieferbetrieben). 
Quelle | Oberste Finanzbehörden der Länder, Erlass vom 
30.12.2021, Az. S 3812a, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228704

Grundsteuer, die vom Vermieter geschuldet, aber 
vertraglich auf den gewerbetreibenden Mieter 
umgelegt wird, gehört zur Miete und ist deshalb 
gewerbesteuerlich dem Gewinn zum Teil hinzu-
zurechnen. Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof 
entschieden.

Hintergrund:      
Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn 
aus Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen und 
Kürzungen modifiziert. Hinzuzurechnen ist u. a. 
ein Achtel der Miet- und Pachtzinsen für die Be-
nutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, soweit die Aufwendungen bei 
der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden 
sind.

Sachverhalt      
Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern 
ein Betriebsgebäude gemietet. Laut Mietvertrag 
musste die GmbH die Grundsteuer tragen. Das 
Finanzamt war nun der Ansicht, dass die auf die 
GmbH umgelegte Grundsteuer zu der von ihr zu 
zahlenden Miete gehört und deshalb gewerbe-
steuerlich hinzuzurechnen ist. Das Finanzgericht 
Köln sah das anders und gab der Klage statt. Doch 
dem folgte der Bundesfinanzhof in der Revision 
nicht und hob das Urteil der Vorinstanz auf.

Gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung bei auf den Mieter umgeleg-
ter Grundsteuer
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Zimmerer reparieren. Er berücksichtigte die in 
den Rechnungen der Handwerker ausgewiesene 
Umsatzsteuer als Vorsteuerabzug in seinen Um-
satzsteuervoranmeldungen für die Photovoltaik-
anlage. Das Finanzamt ging davon aus, dass der 
Kläger die Vorsteuer aus den Rechnungen des 
Dachdeckers und des Zimmerers nicht abziehen 
darf, weil er ihre Leistungen zu weniger als 10 
% für sein Unternehmen nutzt. Das Gericht gab 
dem Finanzamt Recht. Da der Unternehmer das 
Gebäude zu mehr als 90 % privat nutze, konnten 
nur 10 % der unternehmerischen Nutzung zu-
gerechnet werden. Die Vorsteuer aus den Rech-
nungen könne dann nicht in vollem Umfang von 
dem Unternehmer abgesetzt werden.

Die Lieferung von durch eine Photovoltaikan-
lage auf dem Miethaus mit Batterie-Speicher 
erzeugtem Strom an die Mieter hält das Finanz-
gericht Niedersachsen jedenfalls dann für steuer-
pflichtig, wenn darüber eine selbstständige, nicht 
mit dem Mietvertrag gekoppelte Vereinbarung 
besteht, der Stromverbrauch durch Zähler indi-
viduell abgerechnet wird und den Mietern die 
Möglichkeit offensteht, den Strom auch ander-
weitig zu beziehen. 

Hinweis     
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 
dass Energielieferungen, die im Zusammenhang 
mit steuerfreien Wohnungsvermietungen erfol-
gen, schlechthin umsatzsteuerpflichtige selbst-
ständige Leistungen sind.

Der Bundestag hat der Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 EUR mit Wirkung ab dem 
1.10.2022 zugestimmt. Zudem wurden Ände-
rungen bei Mini- und Midijobs beschlossen. Der 
Bundesrat hat am 10.6.2022 „grünes Licht ge-
geben“.

Der Bundesfinanzhof legte den gesetzlichen Be-
griff der Miet- und Pachtzinsen wirtschaftlich 
aus. Hierzu gehören auch vom Mieter getragene 
Aufwendungen, die nach dem gesetzestypischen 
Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermie-
ter zu tragen wären, aber vertraglich vom Mieter 
übernommen werden. Ein derartiger Fall lag hier 
vor. Schuldner der Grundsteuer ist der Eigentü-
mer, also der Vermieter. Zivilrechtlich kann die 
Grundsteuer allerdings auf den Mieter abgewälzt 
werden. Sie fließt damit in den Mietzins ein, der 
gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen 
ist. 

Beachten Sie     
Die Hinzurechnung kann also nicht dadurch redu-
ziert werden, dass der Mieter Kosten übernimmt, 
die eigentlich vom Vermieter zu tragen wären 
und dieser im Gegenzug einen entsprechend ge-
minderten Mietzins akzeptiert. Quelle | BFH-Urteil 
vom 2.2.2022, Az. III R 65/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
228764; BFH-PM Nr. 17/22 vom 21.4.2022

Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach Ein-
nahmen erwirtschaftet, muss Umsatzsteuer ans 
Finanzamt abführen. Der Eigentümer der An-
lage kann entsprechend aus den Kosten für die 
Anschaffung, den Betrieb und die Wartung aber 
auch Vorsteuern geltend machen und mit der 
Umsatzsteuer verrechnen. Der Vorsteuerabzug 
gilt jedoch nicht für alle Aufwendungen, die mit 
der Anlage in Verbindung stehen. Das Finanz-
gericht Nürnberg entschied, dass eine Dachrepa-
ratur nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb 
einer Photovoltaikanlage steht und daher keine 
Vorsteuerverrechnung stattfinden kann. Ein Un-
ternehmer hatte auf seinem privaten Wohnhaus 
eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Da-
bei wurde das Dach beschädigt. Der Unterneh-
mer ließ die Schäden von einem Dachdecker und 

Zum Vorsteuerabzug für eine im 
Zusammenhang mit der Installa-
tion einer Photovoltaikanlage er-
folgten Dachreparatur

Lieferung von Strom an Mieter

Mindestlohn und Grenze für Mi-
nijobs: Erhöhung ab 1.10.2022
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Die Mindestlohnkommission berät alle zwei Jah-
re über Anpassungen bei der Höhe des Mindest-
lohns. Von diesem Prozedere wurde nun einmalig 
abgewichen. In 2022 gelten diese Beträge:

 � ab 1.1.2022: 9,82 EUR pro Stunde 

 � ab 1.7.2022: 10,45 EUR pro Stunde

 � ab 1.10.2022: 12 EUR pro Stunde

Derzeit gilt für eine geringfügige Beschäftigung 
eine monatliche (statische) Grenze von 450 EUR. 
Diese wurde nun dynamisch ausgestaltet: Die 
Geringfügigkeitsgrenze bezeichnet das monatli-
che Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von 
zehn Wochenstunden zum Mindestlohn nach 
§ 1 Abs. 2 S. 1 des Mindestlohngesetzes erzielt 
wird. Sie wird berechnet, indem der Mindest-
lohn mit 130 vervielfacht, durch drei geteilt und 
auf volle EUR aufgerundet wird. Das heißt: Bei 
einem Mindestlohn von 12 EUR ergibt sich da-
raus eine Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR 
(12 EUR x 130 / 3). Die Höchstgrenze für eine 
Beschäftigung im Übergangsbereich – hier gelten 
verminderte Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozial-
versicherung – wurde von monatlich 1.300 EUR 
auf 1.600 EUR angehoben (Midijob). Oberhalb 
der Geringfügigkeitsgrenze wird der Arbeitge-

berbeitrag zunächst auf die für einen Minijob zu 
leistenden Pauschalbeiträge in Höhe von 28 % an-
geglichen und gleitend auf den regulären Sozial-
versicherungsbeitrag abgeschmolzen.   
Quelle | Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetz-
lichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der gering-
fügigen Beschäftigung; BR-Drs. (B) 265/22 vom 10.6.2022

Ein Gastronom hatte seinen Arbeitnehmern freie 
Unterkunft und Verpflegung gewährt und diese 
Leistungen als geldwerte Vorteile auf den gesetzli-
chen Mindestlohn angerechnet. Ein Betriebsprü-
fer sah das allerdings anders – und zwar zu Recht, 
wie nun das Landessozialgericht Bayern (Be-
schluss vom 28.2.2022, Az. L 7 BA 1/22 B ER) 
entschieden hat. Denn nach einer Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts (25.5.2016, Az. 5 AZR 
135/16) ist der Mindestlohn nach der Entgeltleis-
tung in Form von Geld zu berechnen. Sachbezüge 
bleiben außen vor.

Sachbezüge bleiben bei der Be-
rechnung des gesetzlichen Min-
destlohns außen vor
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Aufwendungen für die Überlassung von Wer-
beflächen (im Streitfall u. a. Bande und Trikots) 
sowie für die Überlassung eines Vereinslogos für 
Werbezwecke unterliegen der gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnung. So entschied das Nie-
dersächsische Finanzgericht. Der vorliegend zu 
beurteilende Sponsoringvertrag lasse sich den 
Leistungspflichten nach trennen und enthalte 
wesentliche Elemente eines Mietvertrages, so-
weit die GmbH der Klägerin Flächen (Bande, 
Pressekonferenzrückwand, Hallenboden) und 
Trikots sowie andere Bekleidungsstücke zu-
mindest zeitweise überlasse, damit die Klägerin 
dort ihr Firmenlogo zu Werbezwecken präsen-
tieren könne. Hinsichtlich dieser Leistungen 
stehe keine Werbeleistung im Vordergrund, die 
die GmbH gegenüber der Klägerin erbringen 
würde. Die GmbH selbst erbringe, auch mit den 
unstreitigen Leistungen, keine Werbeleistungen 
gegenüber der Klägerin. Die Einordnung der 
Sponsoringvereinbarung als einheitlicher Wer-
bevertrag komme dementsprechend nicht in Be-
tracht. Auch die Entgelte für die Überlassung des 
Vereinslogos für Werbezwecke der Klägerin un-
terliegen der Hinzurechnung. Entgegen der Auf-
fassung der Klägerin stehe auch in diesem Zu-
sammenhang keine Werbeleistung der GmbH 
im Vordergrund. Zwar nutze die Klägerin das 
Vereinslogo im Rahmen ihrer Werbemaßnah-
men, Gegenstand des Leistungsaustauschs mit 
der GmbH sei jedoch allein die Einräumung des 
Nutzungsrechts.

Sportvereine können sich gegenüber einer aus 
dem nationalen Recht folgenden Umsatzsteuer-
pflicht nicht auf eine allgemeine, aus der Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie abgeleitete Steuerfrei-
heit berufen. Das entschied der Bundesfinanzhof 
entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung. Die 
Entscheidung betrifft unmittelbar nur Leistun-
gen, die Sportvereine gegen gesonderte Vergütung 
erbringen. 

Hinweis
Es bleibt also dabei, dass wenn gemäß 1.4. UStAE 
(Zu § 1 UStG) eine Vereinigung echte Mitglie-
derbeiträge zur Erfüllung ihrer, den Gesamtbe-
langen sämtlicher Mitglieder dienenden satzungs-
gemäßen Gemeinschaftszwecke erhebt, die dazu 
bestimmt sind, ihr die Erfüllung dieser Aufgaben 
zu ermöglichen, es an einem Leistungsaustausch 
mit dem einzelnen Mitglied fehlt.  
 
Sie ist aber für die Umsatzbesteuerung im Sport-
bereich von grundsätzlicher Bedeutung. 

Hinweis
Maßgeblich ist § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG zu 
beachten. Handelt es sich um einen Sportverein 
ohne Gemeinnützigkeit, ist eine Steuerfreiheit zu 
verneinen. Handelt es sich bei einem Sportverein 
um eine Vereinigung mit Gemeinnützigkeit, ist 
eine Steuerfreiheit gegeben.
Daher ist bei derartigen Leistungen fortan stets 
zu prüfen, ob Gemeinnützigkeit entsprechend der 
§§ 51 ff. Abgabenordnung vorliegt oder nicht.

Zur Umsatzsteuerpflicht bei 
Sportvereinen

Zur gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnung von Aufwendungen für 
Sponsoring
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Für Vereine

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung 
geändert: Bei einer aus dem deutschen Recht 
folgenden Umsatzsteuerpflicht können sich 
Sportvereine nicht auf eine aus der europäischen 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) 
abgeleitete Steuerfreiheit berufen.

Sachverhalt     
Ein Golfverein vereinnahmte u. a. allgemeine 
Mitgliedsbeiträge. Hierfür verlangte das Finanz-
amt keine Umsatzsteuer (nicht steuerbare Leis-
tungen). Darüber hinaus erbrachte der Verein aber 
auch eine Reihe von Leistungen gegen gesondertes 
Entgelt (Berechtigung zur Platznutzung, leihwei-
se Überlassung von Golfbällen für das Abschlag-
training mittels eines Ballautomaten, Durchfüh-
rung von Golfturnieren und Veranstaltungen, bei 
denen der Verein Startgelder für die Teilnahme 
vereinnahmte etc.). Diese Leistungen behandelte 
das Finanzamt als umsatzsteuerbar und -pflichtig.
Die für den Veranstaltungsbereich mögliche Steu-
erfreiheit nach § 4 Nr. 22 Buchst. b Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) versagte das Finanzamt, da es den 
Verein nicht als gemeinnützig ansah. Es fehle an 
einer hinreichenden Vermögenszweckbindung für 
den Fall der Vereinsauflösung. Das Finanzgericht 
München sah das anders: Es ging wegen der bis-
herigen Rechtsprechung davon aus, dass sich der 
Verein auf eine weiter gefasste Steuerfreiheit nach 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL berufen 
könne. In der Folge rief der Bundesfinanzhof den 
Europäischen Gerichtshof an, der eine Berufung 
auf die Steuerfreiheit nach der MwStSystRL ab-
lehnte. Dem hat sich der Bundesfinanzhof nun 
angeschlossen.

Für die eigentlich unter § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG 
fallende Durchführung von Golfturnieren und 
Veranstaltungen, bei denen der Verein Startgelder 
für die Teilnahme vereinnahmte, war keine Steu-

erbefreiung möglich. Denn für den Europäischen 
Gerichtshof setzt die Steuerfreiheit im Sportbe-
reich voraus, dass das Vereinsvermögen im Auf-
lösungsfall nur zweckgebunden verteilt werden 
kann, woran es hier fehlte.

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs betrifft 
unmittelbar nur Leistungen, die Sportvereine ge-
gen gesonderte Vergütung erbringen. Aber: Nach 
der langjährigen Rechtsprechung sind Leistungen, 
die Sportvereine an ihre Mitglieder gegen allge-
meine Mitgliedsbeiträge erbringen – entgegen der 
gelebten Praxis der Finanzverwaltung – weiterhin 
umsatzsteuerbar, sodass es durch die nunmehr 
versagte Steuerbefreiung zu einer Umsatzsteuer-
pflicht kommt. Sportvereine müssen jetzt, so der 
Bundesfinanzhof, damit rechnen, dass die Recht-
sprechung ihre Leistungen auch insoweit als steu-
erpflichtig ansieht, als sie derartige Leistungen an 
ihre Mitglieder erbringen und es sich dabei nicht 
um eine sportliche Veranstaltung im Sinne von  
§ 4 Nr. 22 Buchst. b UStG handelt. 

Merke      
Die Problematik kann nach Ansicht des Bundes-
finanzhofs nur der Gesetzgeber lösen, indem er 
die nach der Richtlinie bestehende Möglichkeit 
ergreift, Leistungen im Bereich des Sports wei-
tergehend als bisher von der Umsatzsteuer zu be-
freien. Ferner gibt es noch einen „Rettungsanker“, 
die Kleinunternehmerregel (§ 19 UStG): Danach 
wird keine Umsatzsteuer erhoben, wenn der Um-
satz im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 
EUR nicht überstiegen hat und im laufenden 
Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht 
übersteigen wird.
Quelle | BFH-Urteil vom 21.4.2022, Az. V R 48/20, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 229145; BFH PM Nr. 20/22 vom 
12.5.2022

Geänderte Rechtsprechung: Droht 
Sportvereinen nun „Umsatzsteuer-
Ungemach“?




